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I. Einleitung
Seit 10.7.2014 ist die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria (AQ Austria) als Meldestelle im 
Bereich der grenzüberschreitenden Studien vorgesehen 
(§ 27 Abs 3 HS-QSG1). Das Meldeverfahren für ausländi-
sche Hochschulen ist in § 27 Abs 1 − 4 HS-QSG gesetz-
lich geregelt. Absatz 5 dieser Bestimmung betrifft   den Be-
reich der Kooperationen ausländischer Hochschulen mit 
österreichischen Bildungseinrichtungen, in Absatz 6 ist 
ein Verzeichnis vorgesehen, das von der AQ Austria als 
Meldestelle zu führen ist. Zudem festgeschrieben ist eine 
regelmäßige Informationspfl icht an den Bundesminis-
ter für Wissenschaft , Forschung und Wirtschaft . In § 27 
Abs 6 HS-QSG wird klargestellt, dass mit der Aufnahme 
in das Verzeichnis der gemeldeten Bildungseinrichtun-
gen und Studien keine Feststellung der Gleichwertigkeit 
der betreff enden Studien und Abschlussgrade mit ös-
terreichischen Studien und entsprechenden österreichi-
schen akademischen Graden verbunden ist. 

1 BGBl 2011/74 idF BGBl 2015/46; im Folgenden kurz: 
HS-QSG.
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Der vorliegende Beitrag beschäft igt sich mit der im Juli 
2014 erfolgten Gesetzesänderung im Bereich der grenz-
überschreitenden Studien nach § 27 HS-QSG. Die we-
sentlichen Änderungen und die jeweiligen Beweg- und 
Hintergründe dafür werden überblicksweise erläutert. 
Zudem erfolgt eine Darstellung der Konsequenzen aus 
der geänderten Gesetzeslage sowie eine Beleuchtung der 
damit verbundenen Herausforderungen und Chancen.

Die wichtigsten Aspekte hinsichtlich der bisherigen 
Arbeit der AQ Austria im Bereich der grenzüberschrei-
tenden Studien werden erläutert, zudem werden die in 
diesem Zusammenhang gesammelten Erfahrungswerte 
und Einschätzungen für die zukünft ige Entwicklung 
dieses Th emenbereiches überblicksweise dargestellt.

II. Änderungen zur Vorgängerbestimmung
Die Neufassung des § 27 HS-QSG erfolgte durch Ent-
scheidung des Nationalrates vom 12.6.2014 und be-
inhaltet gegenüber der vorherigen Bestimmung drei 
wesentliche Änderungen:

 • Von der Registrierung zur Meldung
Der erste Punkt betrifft   die Form der Erledigung. Im 

Zeitraum von 30.7.2011−9.7.2014 war für ausländische 
Bildungseinrichtungen, die in Österreich ihre Studien 
durchführten, eine Registrierung erforderlich. Seit 
10.7.2014 ist die gesetzlich vorgesehene Form der Erle-
digung in Bezug auf die ausländischen Hochschulen als 
Meldung vorgesehen. Die vormalige Registrierung ist 
mit dieser Gesetzesnovellierung entfallen. 

Diese Änderung erfolgte aus Gründen der Öff ent-
lichkeitswahrnehmung. Die frühere Registrierung in 
Verbindung mit einer Veröff entlichung der registrierten 
Hochschulen und Studiengänge auf der Homepage des 
Ministeriums2 wurde für missverständliche bzw miss-
bräuchliche Werbetätigkeiten in Bezug auf den Begriff  
„Registrierung“ herangezogen, insb wurde die Regis-
trierungspfl icht in Österreich oft mals als Qualitätssiegel 
missbraucht. Den Ausführungen in den Gesetzesma-
terialien ist zu entnehmen, dass sich die Registrierung 
grenzüberschreitender Studien gem § 27 HS-QSG in der 
Vergangenheit nicht bewährt habe, da es oft mals fälsch-
licherweise zu der Annahme gekommen sei, von öster-
reichischer Seite sei ein Akkreditierungsverfahren – 
und damit ein Qualitätssicherungsverfahren – durch-
geführt worden.3

 • Änderung der Zuständigkeit
Der zweite Punkt der Änderung bezieht sich auf die 

für die Bearbeitung zuständige Stelle. Im Gegensatz zur 
früheren Zuständigkeit des Bundesministeriums für 
Wissenschaft , Forschung und Wirtschaft  ist nun die 
AQ Austria als Meldestelle gesetzlich verankert und führt 
diesen gesetzlichen Auft rag seit Juli 2014 aus.

 • Einführung einer qualitätssichernden Komponente
Der dritte – ganz maßgebliche – Änderungspunkt 

betrifft   die Einführung einer qualitätsrelevanten Rege-
lung in § 27 Abs 5 HS-QSG.

2 S dazu Vorbl u ErläutRV 1222 BlgNR 24. GP 21 f.
3 S ErläutRV 136 BlgNR 25. GP 15.

In dieser Bestimmung ist nunmehr vorgesehen, dass 
für Fälle, in denen ausländische Hochschulen Studien-
gänge in Zusammenarbeit mit österreichischen Bildungs-
einrichtungen anbieten, vor Aufnahme des Studienbe-
triebs eine Bestätigung der AQ Austria vorzulegen ist. Im 
Rahmen dieser Bestätigung ist festzustellen, „dass die 
an der österreichischen Bildungseinrichtung angebotenen 
Leistungen bzw. Anteile an den ausländischen Studien 
internationalen akademischen Standards entsprechen.“ 
Die Bestätigung ist von der betreff enden österreichi-
schen Bildungseinrichtung zu beantragen und in der 
Folge von der ausländischen Hochschule im Rahmen 
der Meldung gem § 27 Abs 1 HS-QSG vorzulegen. Wei-
ters vorzulegen sind Unterlagen, aus denen hervorgeht, 
dass die Bildungseinrichtung in ihrem jeweiligen Her-
kunft s- bzw Sitzstaat als postsekundär im Sinne des § 51 
Abs 2 Z 1 UG4 anerkannt ist, sowie die Rechtsgrundlage 
dieser Anerkennung und der Anerkennung des jeweili-
gen Studiums im Herkunft s- bzw Sitzstaat.

Ziel dieser durch die Gesetzesänderung erfolgten 
Neuaufstellung der Qualitätssicherung war es, eine tat-
sächliche qualitative Überprüfung grenzüberschreiten-
der Studien sicherzustellen und dadurch den Studieren-
den im Sinne einer Verbesserung der bisherigen Situa-
tion mehr Sicherheit zu bieten. Damit soll der homoge-
nen Qualität des tertiären Bildungssektors in Österreich 
entsprochen werden. 

III.  Richtlinie für Verfahren zur Meldung 
grenzüberschreitender Studien gem § 27 
HS-QSG

1. Verfahrensregeln

Das Board der AQ Austria hat auf Basis der maßgeb-
lichen gesetzlichen Bestimmungen eine Richtlinie5 er-
lassen, welche am 7.11.2014 in Kraft  getreten ist. In die-
ser RL wird – nach einer einleitenden Klarstellung des 
Gegenstandes der RL (Kap I) – zum einen das Melde-
verfahren für ausländische Hochschulen, die in Öster-
reich ihre Studien durchführen, beschrieben (Kap II), 
zum anderen wird das Verfahren für österreichische 
Bildungseinrichtungen, die als Kooperationspartner/
innen der betreff enden ausländischen Hochschulen die 
Studien oder Teile davon durchführen, zur Erlangung 
der Bestätigung gem § 27 Abs 5 HS-QSG im Detail ge-
regelt (Kap III).

Für die Ausgestaltung der Evaluierung macht das Ge-
setz lediglich zwei Vorgaben: Sie ist nach internationalen 
Standards durchzuführen und muss auf die Bestätigung 

4 BGBl 2002/120 idF BGBl 2015/131; im Folgenden kurz: UG.
5 Richtlinie für Verfahren zur Meldung grenzüberschrei-

tender Studien gem § 27 Abs 5 HS-QSG; beschlossen in der 
23. Sitzung des Boards der AQ Austria am 6.11.2014; im Fol-
genden kurz: RL; abrufb ar unter: https://www.aq.ac.at/de/
meldung-grenzueberschreitender-studien/dokumente-
meldung-grenzueberschreitender-studien/27_Richtlinie_
Beschluss_061114.pdf?m=1446130779 (1.9.2016).
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der Einhaltung internationaler akademischer Standards 
ausgerichtet sein.

Die Verfahrensregeln beschreiben alle relevanten Ver-
fahrensschritte, beinhalten Informationen zum Verfahren 
und orientieren sich dabei eng an den Akkreditierungs-
verfahren. Im Konkreten wurde die Akkreditierungsver-
ordnung für Privatuniversitäten6 als Ausgangspunkt für 
die Erstellung der RL gewählt, wobei im Wesentlichen 
alle Kriterien gestrichen wurden, die sich auf strukturelle 
Aspekte der Bildungseinrichtung beziehen, da es sich bei 
den österreichischen Bildungseinrichtungen nicht zwin-
gend um Hochschulen handelt. Die Begutachtung fokus-
siert auf Fragen der Ausstattung und auf im Lehrbereich 
tätige Personen anstatt auf Strukturen. Weiters treten As-
pekte des Konsumentenschutzes hinzu.

Um nicht in Gefahr zu laufen, gegen die EU-Dienst-
leistungsrichtlinie zu verstoßen, indem einer ausländi-
schen Bildungseinrichtung in ihrer Rolle als Dienstleis-
terin unangemessene bürokratische Hürden in den Weg 
gestellt werden,7 ist die Begutachtung strikt auf Fragen 
der Durchführung der (Teile der) Studiengänge be-
schränkt. Konzeptionelle Aspekte und weitere ansons-
ten übliche Begutachtungsgegenstände, die im Rahmen 
der Kooperation der beiden Bildungseinrichtungen 
nicht in der Zuständigkeit des/der österreichischen Ko-
operationspartners/Kooperationspartnerin liegen, sind 
nicht Gegenstand der Evaluierung.8 Dementsprechend 
erfolgte die Ausgestaltung der Prüfk riterien.

Der konkrete Ablauf des Evaluierungsverfahrens 
gem § 27 Abs 5 HS-QSG  wird in Kap III der RL geregelt 
und gestaltet sich unter Bezugnahme auf die jeweiligen 
Bestimmungen der RL wie folgt:

Plant eine österreichische Bildungseinrichtung, in 
Zusammenarbeit mit einer ausländischen Hochschu-
le deren Studiengang oder Teile davon in Österreich 
durchzuführen, schließt sie gem Kap III Abs 12 der RL 
mit der AQ Austria als Basis für die Durchführung der 
Evaluierung einen privatrechtlichen Vertrag über eine 
Evaluierung gem § 27 Abs 5 HS-QSG, in welchem die 
Anwendung der gegenständlichen RL und die jeweili-
gen Rechte und Pfl ichten geregelt werden. Die antrag-
stellende Bildungseinrichtung wird seitens der AQ Aus-
tria über die Verfahrensregeln sowie die vorzulegenden 
Unterlagen informiert, weiters erfolgt eine Verständi-
gung über den Verfahrensablauf. 

Die österreichische Bildungseinrichtung legt gem 
Kap III Abs 8 − 11 der RL der AQ Austria Unterlagen 
vor, die die Erfüllung der Kriterien gem Kap III Abs 34 
der RL dokumentieren. In Kap III Absätze 8 − 12 wer-
den die Form des Antrags auf Bestätigung gem §  27 
Abs 5 HS-QSG sowie die erforderlichen Inhalte bzw Be-

6 Privatuniversitäten-Akkreditierungsverordnung 
(PU-AkkVO); beschlossen in der 27. Sitzung des Bord der AQ 
Austria am 28. Mai 2015; abrufb ar unter: https://www.aq.ac.
at/de/akkreditierung/dokumente-verfahren-pu/PU_Akk-
VO-2015.pdf?m=1446128900 (1.9.2016).

7 S dazu unten Pkt VIII. 2.
8 S dazu auch AQ Austria/Hopbach (Hrsg), Jahresbericht 

2014 (2015) 16 f.

lege, welche dem Nachweis der Erfüllung der Prüfk rite-
rien für die Bestätigung dienen, festgelegt. 

Die Geschäft sstelle der AQ Austria prüft  gem Kap III 
Abs  13−15 der RL die Antragsunterlagen, um die Bil-
dungseinrichtung gegebenenfalls im Zuge der sogenann-
ten Formalprüfung auf etwaige fehlende oder formal man-
gelhaft e Dokumente aufmerksam zu machen. Zudem wird 
im Rahmen dieses Verfahrensschrittes geklärt, ob mehrere 
Verfahren zwecks Verfahrensvereinfachung zusammen ge-
legt werden können, was insb bei disziplinärer Nähe der 
entsprechenden Studiengänge im Hinblick auf eine Befas-
sung derselben Gutachter/innen möglich ist. 

Im Zuge dieses Verfahrensschrittes wird vom Board 
der AQ Austria weiters entschieden, ob bei der Durch-
führung der Evaluierung gegebenenfalls vorhandene Er-
gebnisse von Verfahren der externen Qualitätssicherung 
des entsprechenden Studiengangs der ausländischen 
Hochschule berücksichtigt werden können. Vorausset-
zung für diese Berücksichtigung ist erstens, dass die 
entsprechende Qualitätssicherungsagentur in EQAR9 
gelistet oder Vollmitglied von ENQA10 ist, und zwei-
tens, dass das betreff ende Verfahren der externen Qua-
litätssicherung Informationen zur Erfüllung der Prüf-
kriterien gem Kap III Abs 34 der RL liefert. Im Falle 
des Vorliegens entsprechender Informationen kann das 
Board der AQ Austria von einer Befassung von Gutach-
ter/inne/n sowie von der Durchführung eines Vor-Ort-
Besuchs absehen (Kap III Abs 21 der RL).

Für den Fall des Vorliegens verbesserungsfähiger 
Mängel wird im Zuge sogenannter Verbesserungsauft rä-
ge den Antragsteller/inne/n die Möglichkeit zur Verbes-
serung der Antragsunterlagen eingeräumt.

Falls eine Beteiligung von Gutachter/inne/n erforder-
lich ist, benennt die AQ Austria gem Kap III Abs 16 − 20 
der RL ein Gutachter/innenteam und bereitet dieses auf 
die Evaluierung vor. Die Bildungseinrichtung hat die 
Möglichkeit, innerhalb einer Frist von in der Regel zwei 
Wochen Einwände wegen Befangenheit oder fehlender 
Unabhängigkeit vorzubringen. Die Gutachter/innen 
beurteilen auf Grundlage der eingereichten Unterlagen 
und – falls erforderlich – gem Kap III Abs 21 − 23 der 
RL auf der Grundlage eines Vor-Ort-Besuchs an der 
österreichischen Bildungseinrichtung, ob die Kriterien 
gem Kap III Abs 34 der RL erfüllt sind. Hierüber er-
stellen sie gem Kap III Abs 24 und 25 der RL ein Gut-
achten, zu dem die österreichische Bildungseinrichtung 
gem Kap III Abs 26 der RL innerhalb von zwei Wochen 
eine Stellungnahme abgeben kann. 

Das Board der AQ Austria entscheidet gem Kap III 
Abs 27 der RL über die Erteilung der Bestätigung. 
Neben der positiven Entscheidung und Erteilung der 
Bestätigung für den Fall, dass sämtliche Prüfk riterien 
seitens der antragstellenden Einrichtung erfüllt werden, 
hat das Board weiters die Möglichkeit einer negativen 

9 European Quality Assurance Register for Higher Edu-
cation; http://www.eqar.eu (1.9.2016). 

10 Th e European Association for Quality Assurance in 
Higher Education; http://www.enqua.eu (1.9.2016).
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Entscheidung mittels Versagung der Bestätigung. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, die Bestätigung unter Auf-
lagen auszusprechen. Diese Entscheidungsvariante be-
steht, wenn Mängel vorliegen, die nach Auff assung des 
Board der AQ Austria innerhalb einer Frist von neun 
Monaten behebbar sind. Wird die Erfüllung der Aufl a-
gen nicht oder nicht fristgerecht nachgewiesen, erfolgt 
ein Widerruf der Bestätigung durch das Board. Dies hat 
zur Folge, dass das betreff ende Studienangebot in dieser 
Form nicht mehr angeboten werden darf. Die Strafb e-
stimmung gem § 32 HS-QSG ist anzuwenden.

2. Verfahrensgrundsätze

Der in der RL vorgesehene Verfahrensablauf entspricht 
den Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area.11

Die Evaluierung bezieht sich im Konkreten auf die 
Grundlagen hinsichtlich der von der österreichischen 
Bildungseinrichtung zu erbringenden Leistungen. Im 
Wesentlichen geht es dabei um ein Mindestmaß an 
rechtlicher Sicherheit im Rahmen der Ausgestaltung 
der geplanten Zusammenarbeit, an Ressourcen, um ein 
akademisches Programm anbieten zu können, sowie 
um hinreichende Information der Studierenden. Der 
geplante Studiengang an sich, sein Profi l, sein Curricu-
lum, seine Qualität und der zu erwerbende Abschluss-
grad, sind nicht Gegenstand der Begutachtung, da diese 
Belange im Zuständigkeitsbereich der den Hochschul-
grad verleihenden ausländischen Hochschule liegen. 

Der Umfang der Evaluierung, insb welche Kriterien 
nach Kap III Abs 34 der RL Grundlage der Evaluierung 
sind, variiert je nach der konkreten Ausgestaltung der Ko-
operation, im Speziellen dem jeweiligen Umfang des öster-
reichischen Leistungsteils im Rahmen der Zusammenarbeit. 
Lediglich die Prüfk riterien gem Kap III Abs 34 Z 1, 2, 6 
und 7 der RL liegen notwendigerweise jeder Evaluierung 
zugrunde. Die anderen Prüfk riterien hingegen werden im 
Rahmen der Evaluierung nur dann herangezogen, wenn 
die entsprechenden Belange in der Durchführung des Stu-
diengangs nicht in der Zuständigkeit der den Hochschul-
grad verleihenden ausländischen Hochschule selbst liegen 
und qualitätsgesichert werden, sondern in die Zuständig-
keit der österreichischen Bildungseinrichtung fallen. 

So kann zB in Bezug auf das Prüfk riterium gem 
Kap III Abs 34 Z 5 der RL die österreichische Bildungs-
einrichtung für die Durchführung der Qualitätssiche-
rung zuständig sein, wobei die entsprechenden Ergeb-
nisse in das Qualitätsmanagement der ausländischen 
Hochschule eingepfl egt werden. Andererseits kann die 
Form der Zusammenarbeit auch derart ausgestaltet 
sein, dass der österreichischen Bildungseinrichtung in 
Bezug auf den inländischen Leistungsteil im Rahmen 
der Kooperation hinsichtlich dieses Prüfk ritieriums 

11 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area (2015); http://www.enqa.
eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf (1.9.2016); im 
Folgenden kurz: ESG.

keinerlei Zuständigkeit zukommt, da die gesamte Qua-
litätssicherung über die ausländische Hochschule läuft .

Hinsichtlich der Begutachtung, ob die Prüfk riterien 
erfüllt sind, gilt das der hochschulischen Qualitätssi-
cherung im Europäischen Hochschulraum zugrunde 
liegende Prinzip der Hauptverantwortung der Hochschu-
len, was sich in der Umsetzung va darin zeigt, dass be-
gutachtet wird, ob die als Kriterien formulierten Stan-
dards erfüllt sind, jedoch keine konkreten Vorgaben ge-
macht werden, auf welche Art und Weise die Standards 
zu erfüllen sind. So wird beispielsweise hinsichtlich des 
Kriteriums gem Kap III Abs 34 Z 5 der RL überprüft , 
ob in Bezug auf die eigenständig erbrachten Leistungen 
der österreichischen Bildungseinrichtung eine Quali-
tätssicherung vorhanden ist, die in das entsprechende 
System der den Hochschulgrad verleihenden ausländi-
schen Hochschule eingebunden ist. Es gibt jedoch keine 
Vorgaben dahingehend, wie das System auszusehen und 
in welcher Form die Einbindung zu erfolgen hat. Der 
konkrete Nachweis wird in der Regel durch die Vorlage 
eines entsprechenden Dokumentes erbracht.

Eine weitere Grundregel ist darin zu sehen, dass im 
Rahmen des Evaluierungsverfahrens das Vorhanden-
sein von Regelungen oder Strukturen geprüft  wird, 
nicht jedoch wie die einzelnen defi nierten Prozesse in 
einem konkreten Fall abgelaufen sind. So wird zB hin-
sichtlich des Prüfk riteriums gem Kap III Abs 34 Z 3a 
der RL überprüft , ob entsprechende dokumentierte 
Prinzipien oder Regeln hinsichtlich der didaktischen 
Ausgestaltung des durchgeführten Studienangebots 
vorhanden sind. Es erfolgt jedoch keine Überprüfung 
einzelner Lehrveranstaltungen oder einzelner Lehren-
der. Auch dieser Nachweis erfolgt in der Regel durch die 
Vorlage eines entsprechenden Dokumentes.

Lediglich hinsichtlich des Prüfk riteriums gem 
Kap  III Abs 34 Z 4 der RL liegt der Fokus nicht auf 
strukturellen Aspekten, sondern notwendigerweise auf 
den handelnden Personen. Ob das Lehrpersonal, das 
die österreichische Bildungseinrichtung in den von ihr 
durchgeführten Teilen des Studiengangs einsetzt, für 
die akademische Lehre in dem entsprechenden Stu-
diengang qualifi ziert ist, wird überprüft , indem für die 
jeweiligen Lehrenden Lebensläufe vorgelegt und be-
gutachtet werden. Evaluiert wird somit die Durchfüh-
rung des Studienangebotes, dh wie die Lehre tatsächlich 
durchgeführt wird und ob die Durchführung der Lehre 
im Hinblick auf die Qualifi kation der Lehrenden inter-
nationalen akademischen Standards entspricht.

IV. Meldung gem § 27 Abs 1 HS-QSG
Gem § 27 Abs 1 HS-QSG dürfen Bildungseinrichtun-
gen, die in ihrem jeweiligen Herkunft s- bzw Sitzstaat als 
postsekundär in Sinne des § 51 Abs 2 Z 1 UG anerkannt 
sind, in Österreich ihre Studien durchführen, soweit 
diese in ihrem Herkunft s- bzw Sitzstaat anerkannte Aus-
bildungen im Sinne des § 51 Abs 2 Z 1 UG darstellen und 
diese Studien und akademischen Grade mit österreichi-
schen Studien und akademischen Grade vergleichbar 
sind.
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Ausgenommen von der Meldepfl icht hinsichtlich 
grenzüberschreitender Studien sind die Studien an Uni-
versitäten nach UG und der Universität für Weiterbil-
dung Krems nach DUK-Gesetz 2004, am Institute of 
Science and Technology – Austria12 und die Studien an 
öff entlichen und privaten Pädagogischen Hochschu-
len oder private Studienangebote nach Hochschulge-
setz 200513 sowie Lehrgänge zur Weiterbildung nach 
FHStG14 auf Grund der genannten Bundesgesetze bzw 
hinsichtlich der Studien an Privatuniversitäten und 
Fachhochschul-Studiengänge aufgrund der Akkreditie-
rung nach den §§ 23 und 24 HS-QSG.

Die in § 27 Abs 1 HS-QSG angeführten inländischen 
Bildungseinrichtungen unterliegen somit keiner Mel-
depfl icht – auch nicht, wenn sie mit ausländischen Bil-
dungseinrichtungen grenzüberschreitende Studien an-
bieten. § 27 Abs 5 HS-QSG kommt vielmehr nur dann 
zum Tragen, wenn inländische Bildungseinrichtungen – 
und zwar auch die in § 27 Abs 1 HS-QSG genannten – 
in Zusammenarbeit mit ausländischen Hochschulen 
ausländische Studien in Österreich anbieten.15

Vorzulegen sind im Rahmen des Meldevorganges 
gem § 27 Abs 2 HS-QSG Unterlagen, aus denen hervor-
geht, dass die Bildungseinrichtung in ihrem jeweiligen 
Herkunft s- bzw Sitzstaat als postsekundär im Sinne des 
§ 51 Abs 2 Z 1 UG anerkannt ist16 sowie die Rechts-
grundlage dieser Anerkennung und der Anerkennung 
des jeweiligen Studiums im Herkunft s- bzw Sitzstaat. 
In der RL ist zudem vorgesehen, dass auch die Rechts-
grundlage der Anerkennung im Herkunft s- bzw Sitz-
staat des Studiengangs, der in Österreich durchgeführt 
werden soll, vorzulegen ist.17

Der Begriff  „Studien“ ist weit auszulegen. Erfasst 
sind nicht nur „ordentliche Studien“ (Bachelor-, Mas-
ter-, Diplom- und Doktoratsstudien), „außerordent-
liche Studien“ und „Universitätslehrgänge“ nach den 
Begriff sbestimmungen des UG. Voraussetzung für die 
Qualifi kation als „Studien“ ist der Nachweis einer ent-
sprechenden rechtlichen Grundlage und somit An-
erkennung, wobei diese Anerkennung nicht nur durch 
Akkreditierung, sondern auch durch Genehmigung, 
Nichtuntersagung oder ausdrückliche Ermächtigung 
nachgewiesen werden kann.18

12 BGBl 2006/69.
13 BGBl 2006/30 idF BGBl 2016/56.
14 BGBl 1993/340 idF BGBl 2014/45; im Folgenden kurz: 

FHStG.
15 S dazu unten Pkt V. Maßgeblich für die Unterscheidung 

ist somit, ob der Abschlussgrad ausländisch oder österrei-
chisch ist.

16 Kritisch hinsichtlich dieser Legaldefi nition Gamper, 
Grundlagen grenzüberschreitender inneruniversitärer Zu-
sammenarbeit nach österreichischem Universitätsrecht, zfh r 
2015, 5.

17 Kap II Abs 4 der RL.
18 So auch in Bezug auf die alte Rechtslage Hoff mann, 

Registrierung ausländischer Studienangebote nach dem 
Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz, in: Hauser (Hrsg), 
Jahrbuch Hochschulrecht 2013 (2013) 61 f.

Anerkannte ausländische Bildungseinrichtungen 
dürfen somit ihre Ausbildungen in Österreich ohne 
Durchführung eines Akkreditierungsverfahrens an-
bieten, sie dürfen jedoch nur die ausländischen akade-
mischen Grade und keine österreichischen akademischen 
Grade verleihen.19

Eine zeitliche Befristung der Meldung ist derzeit we-
der auf Gesetzesebene noch auf Basis der RL vorgesehen.

Betroff en von der Meldung gem § 27 Abs 1 HS-QSG 
waren bisher vor allem ausländische Hochschulen mit 
Campus-Konstruktionen (zusätzliche Standorte in Ös-
terreich) oder Einmietungen in Österreich (zB in Semi-
narhotels, Botschaft en) – jeweils ohne Zusammenarbeit 
mit österreichischen Bildungseinrichtungen.

Nicht unter den Anwendungsbereich von § 27 
HS-QSG und somit nicht in den Zuständigkeitsbereich 
der AQ Austria als Meldestelle fallen reine Fernstudien, 
also ohne Präsenzphasen und Prüfungsabhaltung vor 
Ort konzipierte Studien. Weiters nicht erfasst sind frei-
willige Zusatzangebote, die seitens der österreichischen 
Bildungseinrichtung außerhalb des Curriculums er-
bracht werden, Werbetätigkeiten, Akquise von Studien-
interessent/inn/en, freiwillige Studienaufenthalte in 
Österreich sowie Beratungs- und Coachingtätigkeiten 
durch die österreichische Bildungseinrichtung.

Bisher wurden vom Board der AQ Austria elf Mel-
dungen nach § 27 Abs 1 HS-QSG von zehn ausländi-
schen Hochschulen betreff end 44 Studiengänge in das 
Verzeichnis gem § 27 Abs 6 HS-QSG aufgenommen.20 

V. Verfahren gem § 27 Abs 5 HS-QSG
1. Vollverfahren

Dem Meldeverfahren wurde eine qualitätssichernde 
Komponente für alle jene Fälle beigefügt, in denen die 
ausländischen Hochschulen mit einer österreichischen 
Bildungseinrichtung zwecks Durchführung der grenz-
überschreitenden Studiengänge kooperieren. Hinter-
grund dieser Beschränkung der qualitätssichernden 
Komponente ist die EU-Dienstleistungsrichtlinie21, die 
unangemessene bürokratische Hürden in Bezug auf den 
Marktzugang verbietet. 

Wenn im Zuge der Zusammenarbeit einer aus-
ländischen Hochschule mit einer österreichischen 
Bildungseinrichtung hinsichtlich des inländischen 
Leistungsteils Personal vertraglich direkt an die ös-
terreichische Bildungseinrichtung gebunden ist, wird 
ein sogenanntes „Vollverfahren“, dh ein Verfahren 
mit Bestellung eines in der Regel drei- bis vierköp-
fi gen Gutachterteams sowie Vor-Ort-Besuch an der 
österreichischen Bildungseinrichtung durchgeführt. 
Gegenstand der Evaluierung ist ausschließlich der in-
ländische Leistungsteil, also der Teil der Kooperation, 

19 S dazu auch Grimberger/Huber, Das Recht der Privat-
universitäten (2012) zu § 27 HS-QSG 87.

20 Einsehbar unter https://www.aq.ac.at/de/meldung-
grenzueberschreitender-studien/Verzeichnis.php (1.9.2016).

21 Näheres dazu s unten Pkt VIII. 2.
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der von der österreichischen Bildungseinrichtung 
eingebracht wird.

Im Zuge dieser Verfahrensabwicklung ist eine Be-
rücksichtigung von Verfahren der externen Qualitätssiche-
rung (sofern die Qualitätsagentur in EQAR gelistet oder 
ENQA-Vollmitglied ist) durch das Board der AQ Austria 
möglich. Liegen entsprechende Informationen vor, kann 
das Board von einer Befassung von Gutachter/inne/n ab-
sehen.22 Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass derartige 
Angaben in Bezug auf die in der RL vorgesehenen Prüf-
kriterien zumeist kaum bis gar nicht vorliegen und somit 
keine ausreichenden Informationen liefern, um von einer 
Befassung von Gutachter/inne/n abzusehen.

Bisher wurden seitens der AQ Austria acht Vollver-
fahren gem § 27 Abs 5 HS-QSG hinsichtlich neun aus-
ländischer Hochschulen in Zusammenarbeit mit sieben 
inländischen Bildungseinrichtungen betreff end elf Stu-
diengänge durchgeführt. Die Verfahrensergebnisse, die 
im Zuge der Verfahren erteilten Aufl agen sowie Infor-
mationen zu den bereits erfolgten Aufl agenerfüllungen 
sind auf der Homepage der AQ Austria einsehbar.23 
Zudem sind auf der Homepage der AQ Austria unter 
„Laufende Verfahren“ die Verfahren angeführt, die sich 
derzeit in Bearbeitung befi nden.24 

2. Vereinfachte Verfahren
Sofern im Rahmen der Zusammenarbeit der auslän-
dischen Hochschule mit einer österreichischen Bil-
dungseinrichtung von der österreichischen Institution 
lediglich die Infrastruktur, also die Raum- und Sachaus-
stattung für den Lehr- und/oder Prüfungsbetrieb zur Ver-
fügung gestellt wird und die übrigen Prüfk riterien zur 
Gänze in die Zuständigkeit der ausländischen Hoch-
schule im Rahmen des ausländischen Leistungsteils 
fallen, wird ein sogenanntes „vereinfachtes Verfahren“ 
durchgeführt. Dieses Verfahren beinhaltet einen Be-
such der Geschäft sstelle der AQ Austria an der öster-
reichischen Bildungseinrichtung zwecks Besichtigung 
der im Rahmen der Kooperation eingebrachten Raum- 
und Sachausstattung. Die Bestätigung gem § 27 Abs 5 
HS-QSG wird in diesem Fall ausschließlich in Bezug auf 
die Infrastruktur (Raum- und Sachausstattung) ausge-
stellt. Die übrigen Prüfk riterien sind nicht Gegenstand 
des Evaluierungsverfahrens, sondern fallen in die Zu-
ständigkeit der jeweiligen ausländischen Hochschule, 
bilden somit den ausländischen Leistungsteil im Rah-
men der Zusammenarbeit nach § 27 Abs 5 HS-QSG.

Die Durchführung der vereinfachten Verfahren ist 
deshalb nötig, weil ein Prüfk riterium, nämlich Kap III 
Abs 34 Z 6 der RL (Infrastruktur) in der Zuständigkeit 
der österreichischen Bildungseinrichtung liegt und so-
mit die Bereitstellung der Raum- und Sachausstattung 

22 S Kap III Abs 15 der RL; s dazu auch oben Pkt III. 1.
23 Abrufb ar unter: https://www.aq.ac.at/de/meldung-gren-

zueberschreitender-studien/entscheidungen.php (1.9.2016).
24 Abrufb ar unter: https://www.aq.ac.at/de/meldung-gren-

zueberschreitender-studien/laufende_verfahren.php (1.9.2016).

den inländischen Leistungsteil im Rahmen der Koope-
ration bildet.25

Die Bestätigung ist sechs Jahre gültig. Eine Verlängerung 
auf jeweils weitere sechs Jahre ist von der antragstellenden 
Einrichtung zu beantragen (Kap III Abs 35 der RL).

Eine Abänderung der Bestätigung (Kap III Abs 30 − 33 
der RL) muss ebenfalls von der antragstellenden Einrich-
tung beantragt werden, sofern folgende Punkte betroff en 
sind: Trägergesellschaft , Bezeichnung der Bildungsein-
richtung, Bezeichnung des (teilweise) von der antragstel-
lenden Einrichtung durchgeführten Studienprogramms, 
Ort/e der Durchführung des Studienprogramms. 

Die formalen Voraussetzungen für Anträge auf Ab-
änderung der Bestätigung fi nden sich in Kap III Abs 31 
der RL. Das Board entscheidet, ob für die Entscheidung 
über die Änderung der Bestätigung eine Begutachtung 
notwendig ist. Die Gültigkeitsdauer von sechs Jahren 
hinsichtlich der ursprünglichen Bestätigung wird durch 
die Entscheidung nicht verändert.

Bislang wurden seitens der AQ Austria zwölf ver-
einfachte Verfahren hinsichtlich zehn ausländischer 
Hochschulen in Zusammenarbeit mit elf inländischen 
Bildungseinrichtungen betreff end 68 Studiengänge 
durchgeführt.

VI. Auslegungsfragen
In der bisherigen Arbeit im Bereich der grenzüberschrei-
tenden Studien stellten sich vor allem zwei Fragen in Be-
zug auf die Auslegung unbestimmter Gesetzesbegriff e.

Der erste Punkt betrifft   den Terminus „österreichi-
sche Bildungseinrichtung“. Dieser Begriff  ist weit aus-
zulegen. Während ausländische Bildungseinrichtun-
gen aufgrund des Erfordernisses der Vergabe akade-
mischer Grade jedenfalls Hochschulen sein müssen, 
können die österreichischen Bildungseinrichtungen, 
die im Rahmen einer Zusammenarbeit gem § 27 Abs 5 
HS-QSG tätig sind, Hochschulen sein, müssen dies 
aber nicht sein. So fallen auch juristische Personen, die 
mit Bildungszweck nach außen – also gegenüber der Öf-
fentlichkeit – tätig werden, unter diesen Begriff . Bisher 
wurden beispielsweise Gesellschaft en mit beschränkter 
Haft ung, Kommanditgesellschaft en, Körperschaft en öf-
fentlichen Rechts, aber auch Vereine unter den Begriff  
„Bildungseinrichtungen“ subsumiert, sofern sie mit 
einem Bildungszweck nach außen auft reten und in die-
ser Funktion als nichthochschulische Bildungsanbieter/
innen und Kooperationspartner/innen tätig werden.

25 Abweichend dazu Hauser/Hauser, Hochschul-Qualitäts-
sicherungsgesetz2, Anm 13 zu § 27 HS-QSG; hier wird ausge-
führt, dass aus teleologischen Erwägungen davon auszugehen 
sei, dass es sich um materiell-inhaltliche Kooperationen wird 
handeln müssen, die über die bloße Zurverfügungstellung von 
Raum- oder sonstigen (Sach-)Ressourcen durch den/die (in-
ländische/n) Kooperationspartner/Kooperationspartnerin hi-
nauszureichen haben; s auch Hauser, Perspektiven der trans-
nationalen Zusammenarbeit von Fachhochschulen aus Sicht 
der österreichischen Rechtslage, zfh r 2015, 21.
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Der zweite unbestimmte Gesetzesbegriff  fi ndet sich 
in § 27 Abs 5 HS-QSG hinsichtlich der Begriff sverwen-
dung „Zusammenarbeit“.

In § 27 Abs 5 HS-QSG wird weder geregelt, um wel-
che Form der Zusammenarbeit es sich bei der Durch-
führung des Studienangebotes handelt, noch wird 
ein Mindest- oder Maximalausmaß der inländischen 
Kooperationsleistung festgeschrieben.26

Der Terminus „Zusammenarbeit“ wird in der bis-
herigen Praxis daher entsprechend weit ausgelegt. Da-
runter fallen einerseits Formen von Kooperationen mit 
intensiv ausgestaltetem österreichischen Leistungsteil, 
zB Durchführung des gesamten Studiengangs mit ver-
traglicher Bindung des Lehrpersonals an die österrei-
chischen Bildungseinrichtung und Durchführung der 
Qualitätssicherung durch die österreichische Bildungs-
einrichtung. Andererseits werden aber auch Koopera-
tionsformen, im Rahmen derer die österreichische Bil-
dungseinrichtung lediglich Infrastruktur (Raum- und 
Sachausstattung) zur Verfügung stellt, als Zusammen-
arbeit im Sinne des § 27 Abs 5 HS-QSG qualifi ziert.

Zwischen diesen beiden Formen der Ausgestaltung 
besteht eine große Bandbreite von unterschiedlichsten 
Kooperationsformen. Die bisherige Arbeit in Zusam-
menhang mit § 27 HS-QSG hat gezeigt, dass die jeweili-
gen Ausgestaltungen von Kooperationen sehr facetten-
reich sind und oft mals auch einer erheblichen Dynamik 
hinsichtlich der Entwicklung unterliegen.

VII. Verzeichnis gem § 27 Abs 6 HS-QSG
Gem § 27 Abs 6 HS-QSG hat die AQ Austria als Melde-
stelle ein Verzeichnis der gemeldeten Bildungseinrichtun-
gen und Studien zu führen und auf dem neuesten Stand zu 
halten. Der/die Bundesminister/in ist über den aktuellen 
Stand dieses Verzeichnisses regelmäßig zu informieren.

Im Gegensatz zu der früheren Bestimmung ist auf 
gesetzlicher Ebene nunmehr keine Veröff entlichungs-
pfl icht hinsichtlich des Verzeichnisses vorgesehen. 

Das Board der AQ Austria hat in seiner Sitzung vom 
1.7.2015 beschlossen, eine Veröff entlichung des Ver-
zeichnisses der gemeldeten Bildungseinrichtungen und 
Studien auf der Homepage der AQ Austria vorzuneh-
men.27 Diese Entscheidung erfolgte aus Transparenz- 
und Konsumentenschutzgründen mit dem Ziel, einer 
interessierten Öff entlichkeit – insb Studierenden, Stu-
dieninteressierten, Arbeitgeber/inne/n sowie dem Bun-
desministerium für Wissenschaft , Forschung und Wirt-
schaft  – einen umfassenden Überblick in Bezug auf das 
Angebot an ausländischen Studien mit Durchführung 
in Österreich und ihre Kategorisierung sowie eine leicht 
zugängliche Informationsmöglichkeit zu bieten.28

26 S auch Hauser/Hauser, HS-QSG, Anm 13 zu § 27 HS-
QSG.

27 Abrufb ar unter: https://www.aq.ac.at/de/meldung-gren-
zueberschreitender-studien/Verzeichnis.php (1.9.2016); so auch 
schon Hauser/Hauser, HS-QSG, Anm 16 zu § 27 HS-QSG.

28 Auch die frühere Registrierung durch das Bundesmi-
nisterium hatte das Ziel, einen Überblick über das bestehen-

Die bisherigen Erfahrungswerte in diesem Zusam-
menhang zeigen, dass diese Entscheidung des Board der 
AQ Austria für die transparente Bearbeitung der Agen-
den von maßgeblicher Bedeutung war. Durch die Ver-
öff entlichung des Verzeichnisses der gemeldeten Bil-
dungseinrichtungen und Studien kam es zu Meldungen 
der AQ Austria bisher nicht bekannter Institutionen. 
Zudem wurde das Verzeichnis mit dem Bestreben einer 
möglichst umfassenden und verständlichen Darstellung 
der wesentlichen Daten erstellt, was dazu geführt hat, 
dass es nach erfolgter Veröff entlichung zu vielen posi-
tiven Rückmeldungen von interessierten Beobachter/
inne/n und Leser/inne/n gekommen ist.

Für Ergebnisse von Evaluierungsverfahren gem § 27 
Abs 5 HS-QSG (Angebot ausländischer Studien in Zu-
sammenarbeit mit österreichischen Bildungseinrich-
tungen) wurde – in Entsprechung der ESG – in Kap III 
Abs 28 der RL eine ausdrückliche Veröff entlichungs-
pfl icht vorgesehen. Dieser Regelung zufolge ist folgende 
Vorgehensweise in Bezug auf die Veröff entlichung vor-
gesehen: Veröff entlichung des Verfahrensergebnisses 
auf  der Website der AQ Austria sowie der Website der 
antragstellenden Einrichtung in Form des Ergebnisbe-
richts des Verfahrens, der das Gutachten, die Stellung-
nahme der antragstellenden Einrichtung (mit deren Zu-
stimmung), die Entscheidung des Board der AQ Austria 
einschließlich der Begründung der Entscheidung sowie 
allfällige Aufl agen enthält und die Grad verleihende 
Hochschule, die österreichische Bildungseinrichtung, 
den Studiengang sowie den zu vergebenden Grad und 
den Standort der Durchführung des Studiengangs be-
zeichnet. Ausgenommen von der Veröff entlichung sind 
personenbezogene Daten, Finanzierungsquellen sowie 
Geschäft s- und Betriebsgeheimnisse.

Ausdrücklich auf gesetzlicher Ebene klargestellt wird 
in § 27 Abs 7 HS-QSG, dass mit der Aufnahme in das 
Verzeichnis gem § 27 Abs 6 HS-QSG keine Feststellung 
der Gleichwertigkeit mit österreichischen Studien und 
entsprechenden österreichischen akademischen Graden 
verbunden ist. Die Studien und akademischen Grade 
gelten auch nach Aufnahme in das Verzeichnis als sol-
che des Herkunft s- bzw Sitzstaates der ausländischen 
Hochschule.29

Fortsetzung im nächsten Heft .

Korrespondenz: Mag. Dr. Alwine Hofstetter, Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria, Renngasse 5, 
1010 Wien; E-Mail: alwine.hofstetter@aq.ac.at 

de Angebot zu erhalten und zur Transparenz beizutragen; s 
dazu Vorbl u ErläutRV 1222 BlgNR 24. GP 21 f; Grimberger/
Huber, Privatuniversitäten, zu § 27 HS-QSG 87  sowie Hoff -
mann in Hauser (Hrsg), Jahrbuch 2013, 59 f.

29 S auch Hauser/Hauser, HS-QSG, Anm 17 zu § 27 HS-
QSG; mit Verweis auf die diesbezügl geltenden Regelungen 
betr EU-Diplomanerkennung bzw für die Nostrifi zierung (zB 
§ 90 UG oder auch § 6 Abs 6 u 7 iVm § 10 Abs 3 Z 9 FHStG).




